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befristete Arbeitsverhältnisse
� Befristete Arbeitsverhältnisse enden grundsätzlich mit Ablauf der Frist, für die sie vereinbart wurden. 
� Eine Kündigung ist nicht nötig.
� Eine zwischenzeitlich eingetretene Schwangerschaft hat keinen Einfluss auf die Befristung. Das Arbeitsverhältnis endet vereinbarungsgemäß.  

� Wenn unbefristet: Aus der "Umlage U2" werden die Belastungen ausgeglichen, die sich aus dem Mutterschutzgesetz ergeben. Dies soll die Benachteiligung von Frauen bei der Jobsuche vermindern. Beitragspflichtig sind seit 2006 alle Arbeitgeber. 
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� Zeitbefristung ohne sachlichen Grund [§ 14 II TzBfG]
� Zulässig, wenn nicht länger als 2 Jahre

� 24 Monate können gesplittet werden, wenn weniger Zeit vereinbart, dann bis zu einer Gesamtdauer von 24 Monaten verlängerbar
�  „verlängerbar“ bedeutet grundsätzlich, dass die Verlängerung einer Zeitbefristung vor Ablauf der ursprünglichen Befristung vereinbart wird. 
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� Es gilt nicht die 2 Jahres Grenze
� Auch das Thema „Erstbeschäftigung“ ist egal
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Groupon als zulässige Werbung?
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Zweite Stufe: Beschwerde der Groupon GmbH ging zum BGH
KG Berlin 9.8.2013 (Az. 5 U 88/12) Groupon= rechtwidrigBerufsbild ist gefährdet, weil zu diesem Preis eine kostendeckende und gründliche Arbeit nicht mehr gewährleistet werden kann

Bundesgerichtshof: Zahnärzte dürfen weiterhin auf „Groupon“ werbenDie Werbung von Zahnärzten auf dem Internetportal "„Groupon“ ist laut aktuellem Urteil des  Bundesgerichtshofs vom 21. Mai 2015 (Az. I ZR 183/13  ) und entgegen verschiedener Entschei-dungen der Vorinstanzen grundsätzlich zulässig. Ein Geschäftsmodell, an dem sich ein Zahnarzt beteiligt, ist mit § 1 Abs. 5 BO Zahnärzte Nordrhein nur dann unvereinbar, wenn es die Gefahr begründet, dass ein Mediziner sich bei der Behandlung nicht am Patientenwohl orientiert, sondern an seinen eigenen wirtschaftlichen Interessen. 
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Antikorruptionsgesetzgebung
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PRAXISPharmareferentin Verschreibungen

5% der Herstellerabgabepreise als Prämie dafür, dass der Arzt Arzneimittel des Unternehmens verordnete
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Privater Vermieter
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„Ich kam verwirrt, ich gehe verwirrt, aber auf höherem Niveau“  _________________________ Prof. Bicanski & SanderHeidegrund 41, 48159 Münsterinfo@iwp.deDanke für Ihre Ausdauer !   


